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Also in dem Urteil klingt das aber etwas anders:

"Das OVG wies darauf hin, dass dem Lehrer ein Aufwendungsersatzanspruch zustehe."

http://www.welt.de/newsticker/new…ebernehmen.html

Wie läuft das jetzt konkret in NRW ab? Schicke ich meine Rechnungen einfach an die BezReg?

1https://www.lehrerforen.de/thread/39013-erstattung-der-lehrwerke/?postID=355761#post355761
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